
Außenwirtschaftsverordnung (AWV)1

(Auszug)

Kapitel VI
Kapitalverkehr

2. Titel
Meldevorschriften nach § 26 AWG

§ 55
(weggefallen)

§ 56
(weggefallen)

§ 56a
Vermögen Gebietsansässiger in fremden Wirtschaftsgebieten

(1)  Der Stand und ausgewählte Positionen der Zusammensetzung folgenden Ver-
mögens in fremden Wirtschaftsgebieten sind nach § 56 b zu melden:

1. des Vermögens eines gebietsfremden Unternehmens, wenn dem Gebietsansäs-
sigen zehn oder mehr vom Hundert der Anteile oder der Stimmrechte an dem
Unternehmen zuzurechnen sind;

2. des Vermögens eines gebietsfremden Unternehmens, wenn zehn oder mehr
vom Hundert der Anteile oder Stimmrechte an diesem Unternehmen einem von
einem Gebietsansässigen abhängigen gebietsfremden Unternehmen zuzurech-
nen sind;

3. des Vermögens Gebietsansässiger in ihren gebietsfremden Zweigniederlassun-
gen und auf Dauer angelegten Betriebsstätten.

(2)  Ein gebietsfremdes Unternehmen gilt im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 als von ei-
nem Gebietsansässigen abhängig, wenn dem Gebietsansässigen mehr als fünfzig
vom Hundert der Anteile oder Stimmrechte an dem gebietsfremden Unternehmen
zuzurechnen sind. Wenn einem von einem Gebietsansässigen abhängigen gebiets-
fremden Unternehmen sämtliche Anteile oder Stimmrechte an einem anderen ge-
bietsfremden Unternehmen zuzurechnen sind, so ist auch das andere gebietsfremde
Unternehmen und unter denselben Voraussetzungen jedes weitere Unternehmen im
Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 als von einem Gebietsansässigen abhängig anzusehen.

(3)  Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die Bilanzsumme des gebietsfremden
Unternehmens, an dem der Gebietsansässige oder ein anderes von ihm abhängiges
gebietsfremdes Unternehmen beteiligt ist, oder das Betriebsvermögen der gebiets-
fremden Zweigniederlassung oder Betriebsstätte des Gebietsansässigen drei Millio-
nen Euro nicht überschreitet.  Absatz 1 findet ferner insoweit keine Anwendung, als
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dem Gebietsansässigen Unterlagen, die er zur Erfüllung seiner Meldepflicht benötigt,
aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht zugänglich sind.

§ 56b
Abgabe der Meldungen nach § 56a

(1) Die Meldungen sind einmal jährlich nach dem Stand des Bilanzstichtages des
Meldepflichtigen oder, soweit der Meldepflichtige nicht bilanziert, nach dem Stand
des 31. Dezember der Deutschen Bundesbank mit dem Vordruck "Vermögen Ge-
bietsansässiger in fremden Wirtschaftsgebieten" (Anlage K 3) zu erstatten. Die Deut-
sche Bundesbank übermittelt die Angaben der Meldepflichtigen dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit in geeigneter Form; sie kann dem Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit dazu auf dessen Verlangen eine Ausfertigung der Meldung
übersenden.

(2)  Stimmt der Bilanzstichtag eines gebietsfremden Unternehmens, an dem der Mel-
depflichtige oder ein anderes von ihm abhängiges gebietsfremdes Unternehmen be-
teiligt ist, nicht mit dem Bilanzstichtag des Meldepflichtigen oder, soweit der Melde-
pflichtige nicht bilanziert, nicht mit dem 31. Dezember überein, so kann bei der Be-
rechnung des Vermögens von dem diesem Zeitpunkt unmittelbar vorangegangenen
Bilanzstichtag des gebietsfremden Unternehmens ausgegangen werden.

(3)  Die Meldungen sind jeweils spätestens bis zum letzten Werktag des sechsten auf
den Bilanzstichtag des Meldepflichtigen oder, soweit der Meldepflichtige nicht bilan-
ziert, des sechsten auf den 31. Dezember folgenden Kalendermonats bei der Deut-
schen Bundesbank abzugeben.

(4)  Meldepflichtig ist der Gebietsansässige, dem das Vermögen unmittelbar oder
über ein abhängiges gebietsfremdes Unternehmen am Bilanzstichtag des Gebiets-
ansässigen oder, soweit er nicht bilanziert, am 31. Dezember jeweils zuzurechnen
ist.

§ 57
(weggefallen)

§ 58
(weggefallen)

§ 58a
Vermögen Gebietsfremder im Wirtschaftsgebiet

(1)  Der Stand und ausgewählte Positionen der Zusammensetzung folgenden Ver-
mögens im Wirtschaftsgebiet sind nach § 58b zu melden:

1. des Vermögens eines gebietsansässigen Unternehmens, wenn einem Gebiets-
fremden oder mehreren wirtschaftlich verbundenen Gebietsfremden zusammen
zehn oder mehr vom Hundert der Anteile oder Stimmrechte an dem gebietsan-
sässigen Unternehmen zuzurechnen sind;

2. des Vermögens eines gebietsansässigen Unternehmens, wenn zehn oder mehr
vom Hundert der Anteile oder Stimmrechte an diesem Unternehmen einem von



einem Gebietsfremden oder einem von mehreren wirtschaftlich verbundenen
Gebietsfremden abhängigen gebietsansässigen Unternehmen zuzurechnen sind;

3. des Vermögens Gebietsfremder in ihren gebietsansässigen Zweigniederlassun-
gen und auf Dauer angelegten Betriebsstätten.

(2)  Gebietsfremde sind als wirtschaftlich verbunden im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1
und 2 anzusehen, wenn sie gemeinsam wirtschaftliche Interessen verfolgen; dies gilt
auch, wenn sie gemeinsam wirtschaftliche Interessen zusammen mit Gebietsansäs-
sigen verfolgen. Als solche wirtschaftlich verbundene Gebietsfremde gelten insbe-
sondere:

1. natürliche und juristische gebietsfremde Personen, die sich zum Zwecke der
Gründung oder des Erwerbs eines gebietsansässigen Unternehmens, des Er-
werbs von Beteiligungen an einem solchen Unternehmen oder zur gemeinsamen
Ausübung ihrer Anteilsrechte an einem solchen Unternehmen zusammenge-
schlossen haben; ferner natürliche und juristische gebietsfremde Personen, die
gemeinsam wirtschaftliche Interessen verfolgen, indem sie an einem oder meh-
reren Unternehmen Beteiligungen halten;

2. natürliche gebietsfremde Personen, die miteinander verheiratet oder in gerader
Linie verwandt, verschwägert oder durch Adoption verbunden oder in der Seiten-
linie bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert
sind, oder

3. juristische gebietsfremde Personen, die im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes
miteinander verbunden sind.

(3)  Ein gebietsansässiges Unternehmen gilt im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 als von
einem Gebietsfremden oder von mehreren wirtschaftlich verbundenen Gebietsfrem-
den abhängig, wenn dem Gebietsfremden oder den wirtschaftlich verbundenen Ge-
bietsfremden zusammen mehr als fünfzig vom Hundert der Anteile oder Stimmrechte
an dem gebietsansässigen Unternehmen zuzurechnen sind. Wenn einem von einem
Gebietsfremden oder von mehreren wirtschaftlich verbundenen Gebietsfremden ab-
hängigen gebietsansässigen Unternehmen sämtliche Anteile oder Stimmrechte an
einem anderen gebietsansässigen Unternehmen zuzurechnen sind, so ist auch das
andere gebietsansässige Unternehmen und unter denselben Voraussetzungen jedes
weitere Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 als von einem Gebietsfremden
oder von mehreren wirtschaftlich verbundenen Gebietsfremden abhängig anzuse-
hen.

(4)  Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die Bilanzsumme des gebietsansässi-
gen Unternehmens, an dem der Gebietsfremde, die wirtschaftlich verbundenen Ge-
bietsfremden oder ein anderes von dem Gebietsfremden oder von den wirtschaftlich
verbundenen Gebietsfremden abhängiges gebietsansässiges Unternehmen beteiligt
sind, oder das Betriebsvermögen der gebietsansässigen Zweigniederlassung oder
Betriebsstätte des Gebietsfremden drei Millionen Euro nicht überschreitet. Absatz 1
findet ferner insoweit keine Anwendung, als dem Gebietsansässigen Unterlagen, die
er zur Erfüllung seiner Meldepflicht benötigt, aus tatsächlichen oder rechtlichen
Gründen nicht zugänglich sind. Absatz 1 Nr. 1 und 2 findet keine Anwendung, wenn
das gebietsansässige oder das abhängige gebietsansässige Unternehmen, an dem
wirtschaftlich verbundene Gebietsfremde beteiligt sind, nicht erkennen kann, dass es



sich bei den Gebietsfremden im Sinne des Absatzes 2 um wirtschaftlich verbundene
Gebietsfremde handelt.

§ 58b
Abgabe der Meldungen nach § 58a

(1) Die Meldungen sind einmal jährlich nach dem Stand des Bilanzstichtages des
Meldepflichtigen oder, soweit es sich bei dem Meldepflichtigen um eine nicht bilan-
zierende gebietsansässige Zweigniederlassung oder Betriebsstätte eines gebiets-
fremden Unternehmens handelt, nach dem Stand des Bilanzstichtages des gebiets-
fremden Unternehmens der Deutschen Bundesbank mit dem Vordruck "Vermögen
Gebietsfremder im Wirtschaftsgebiet" (Anlage K 4) zu erstatten. Die Deutsche Bun-
desbank übermittelt die Angaben der Meldepflichtigen dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit in geeigneter Form; sie kann dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit dazu auf dessen Verlangen eine Ausfertigung der Meldung über-
senden.

(2)  Die Meldungen sind spätestens bis zum letzten Werktag des sechsten auf den
Bilanzstichtag des Meldepflichtigen oder, soweit es sich bei dem Meldepflichtigen um
eine nicht bilanzierende gebietsansässige Zweigniederlassung oder Betriebsstätte
eines gebietsfremden Unternehmens handelt, des sechsten auf den Bilanzstichtag
des gebietsfremden Unternehmens folgenden Monats bei der Deutschen Bundes-
bank abzugeben.

(3)  Meldepflichtig ist

1. in den Fällen des § 58 a Abs. 1 Nr. 1 das gebietsansässige Unternehmen,

2. in den Fällen des § 58 a Abs. 1 Nr. 2 das abhängige gebietsansässige Unter-
nehmen,

3. in den Fällen des § 58 a Abs. 1 Nr. 3 die gebietsansässige Zweigniederlassung
oder Betriebsstätte.

§ 58c
Ausnahmen

(1)  Die Deutsche Bundesbank kann für einzelne Meldepflichtige oder für Gruppen
von Meldepflichtigen vereinfachte Meldungen oder Abweichungen von Meldefristen
oder Vordrucken zulassen oder einzelne Meldepflichtige oder Gruppen von Melde-
pflichtigen befristet oder widerruflich von einer Meldepflicht freistellen, soweit dafür
besondere Gründe vorliegen oder der Zweck der Meldevorschriften nicht beeinträch-
tigt wird.

(2)  Meldungen können anstatt auf amtlichen Vordrucken auch in anderer Form ab-
gegeben werden, sofern dies bei der Meldestelle beantragt wird und die von der
Meldestelle erlassenen Formvorschriften beachtet werden.



Kapitel VII
Zahlungsverkehr

1. Titel
Beschränkungen

(weggefallen)

2. Titel
Meldevorschriften nach § 26 AWG

1. Untertitel
Allgemeine Vorschriften

§ 59
Meldung von Zahlungen

(1)  Gebietsansässige haben Zahlungen, die sie

1. von Gebietsfremden oder für deren Rechnung von Gebietsansässigen entge-
gennehmen (eingehende Zahlungen) oder

2. an Gebietsfremde oder für deren Rechnung an Gebietsansässige leisten (aus-
gehende Zahlungen),

zu melden.

(2)  Absatz 1 findet keine Anwendung auf

1. Zahlungen, die den Betrag von 12 500 Euro oder den Gegenwert in anderer
Währung nicht übersteigen,

2. Zahlungen für die Wareneinfuhr und die Warenausfuhr,

3. Zahlungen, die die Gewährung, Aufnahme oder Rückzahlung von Krediten (ein-
schließlich der Begründung und Rückzahlung von Guthaben) mit einer ursprüng-
lich vereinbarten Laufzeit oder Kündigungsfrist von nicht mehr als zwölf Monaten
zum Gegenstand haben.

4. (weggefallen)

(3)  Zahlung im Sinne dieses Kapitels ist auch die Aufrechnung und die Verrechnung.
Als Zahlung gilt ferner das Einbringen von Sachen und Rechten in Unternehmen,
Zweigniederlassungen und Betriebsstätten.

§ 60
 Form der Meldung

(1) Ausgehende Zahlungen, die über ein gebietsansässiges Geldinstitut geleistet
werden, sind mit dem Vordruck "Zahlungsauftrag im Außenwirtschaftsverkehr" (Anla-
ge Z 1) zu melden; Zahlungen im Transithandel sind gemäß Absatz 3 zu melden,
Zahlungen im Zusammenhang mit Transaktionen von Wertpapieren und Finanzderi-
vaten gemäß Absatz 4.



(2)  Ausgehende Zahlungen
1. zu Gunsten Gebietsfremder auf deren Konten bei gebietsansässigen Geldinstitu-

ten,

2. zu Gunsten Gebietsansässiger für Rechnung von Gebietsfremden, können abwei-
chend von Absatz 1 mit dem Vordruck ”Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr”
(Anlage Z 4) gemeldet werden.

(3)  Eingehende Zahlungen und ausgehende Zahlungen, die nicht nach Absatz 1
gemeldet werden müssen, sind mit dem Vordruck ”Zahlungen im Außenwirtschafts-
verkehr” (Anlage Z 4) zu melden.

(4) Ein- und ausgehende Zahlungen im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften
und Finanzderivaten sind mit dem Vordruck "Wertpapiergeschäfte und Finanzderi-
vate im Außenwirtschaftsverkehr" (Anlage Z 10) zu melden.

(5)  In den Meldungen sind aussagefähige Angaben zu den zugrunde liegenden Lei-
stungen oder zum Grundgeschäft zu machen und die entsprechenden Kennzahlen
des Leistungsverzeichnisses (Anlage LV) anzugeben. Im Falle von Transaktionen mit
Wertpapieren und Finanzderivaten sind anstelle der Angaben zum Grundgeschäft
die Bezeichnungen der Wertpapiere, die internationale Wertpapierkennnummer
(ISIN) sowie Nennbetrag oder Stückzahl anzugeben.

(6)  Bei abgabenbegünstigten Lieferungen und Leistungen an im Wirtschaftsgebiet
stationierte ausländische Truppen sowie an das zivile Gefolge kann abweichend von
Absatz 3 die Meldung auch durch Abgabe einer Durchschrift der Empfangsbestäti-
gung der Truppen oder des zivilen Gefolges nach dem auf Grund der Abgabenvor-
schriften vorgeschriebenen Muster erstattet werden.

§ 61
Meldefrist

Die Meldungen sind abzugeben

1. bei Zahlungen nach § 60 Abs. 1 erster Halbsatz
mit der Erteilung des Auftrages an das Geldinstitut; der Auftraggeber kann die für
die Deutsche Bundesbank bestimmte Ausfertigung des Zahlungsauftrages bei
der Erteilung des Auftrages auch in verschlossenem Umschlag, auf dem sein
Name und seine Anschrift als Absender angegeben sind, zur Weiterleitung an
die Deutsche Bundesbank abgeben; in diesem Falle brauchen in der für das
Geldinstitut bestimmten Ausfertigung die statistischen Angaben und in der für die
Deutsche Bundesbank bestimmten Ausfertigung die zahlungsverkehrstechni-
schen Angaben nicht ausgefüllt zu werden;

2. (weggefallen)

3. bei Zahlungen nach § 60 Abs. 2 und 3
bis zum siebenten Tage des auf die Leistung oder Entgegennahme der Zahlun-
gen folgenden Monats; Sammelmeldungen sind zulässig.



§ 62
Meldung von Forderungen und Verbindlichkeiten

(1)  Gebietsansässige, ausgenommen gebietsansässige Monetäre Finanzinstitute
(MFIs) und Investmentaktiengesellschaften sowie Kapitalanlagegesellschaften be-
züglich der Forderungen und Verbindlichkeiten ihrer Investmentfonds, haben ihre
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gebietsfremden zu melden, wenn
diese Forderungen oder Verbindlichkeiten bei Ablauf eines Monats jeweils zusam-
mengerechnet mehr als fünf Millionen Euro betragen.

(2)  Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber gebietsfremden Geldinstituten
sind jeweils monatlich bis zum zehnten Tage des folgenden Monats nach dem Stand
des letzten Werktages des Vormonats in doppelter Ausfertigung mit dem Vordruck
"Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen mit gebietsfremden
Geldinstituten" (Anlage Z 5) zu melden.

(3)  Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Gebietsfremden sind
jeweils monatlich bis zum zwanzigsten Tage des folgenden Monats nach dem Stand
des letzten Werktages des Vormonats in doppelter Ausfertigung mit den Vordrucken
"Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen mit gebietsfremden
Nichtbanken" (Anlage Z 5a Blatt 1) und "Forderungen und Verbindlichkeiten gegen-
über Gebietsfremden aus dem Waren- und Dienstleistungsverkehr" (Anlage Z 5a
Blatt 2) zu melden.

(4)  (weggefallen)

(5)  Entfällt für einen Gebietsansässigen, der für einen vorangegangenen Melde-
stichtag meldepflichtig war, wegen Unterschreitens der in Absatz 1 genannten Be-
tragsgrenze die Meldepflicht, so hat er dies bis zum zwanzigsten Tage des darauf
folgenden Monats der Meldestelle schriftlich anzuzeigen.

§ 63
Meldestellen

(1)  Die Meldungen sind der Deutschen Bundesbank zu erstatten.

(2)  Die Meldung auf Vordruck Anlage Z 1 ist bei dem beauftragten Geldinstitut zur
Weiterleitung an die Deutsche Bundesbank abzugeben.

§ 64
Ausnahmen

§ 58c gilt entsprechend.

2. Untertitel
Ergänzende Meldevorschriften

§ 65
(weggefallen)



§ 66
Zahlungen im Transithandel

(1)  Wenn die Ware bei Abgabe der Meldung gemäß § 60 Abs. 1, 2. Halbsatz bereits
an einen Gebietsfremden weiterveräußert ist, so ist der Zahlungseingang zusammen
mit dem Zahlungsausgang zu melden. Ist die Zahlung des gebietsfremden Erwerbers
im Zeitpunkt des Zahlungsausgangs noch nicht eingegangen, so ist der vereinbarte
Betrag der Zahlung zu melden.

(2)  Wer eine ausgehende Zahlung im Transithandel gemeldet hat und die Transit-
handelsware danach in das Wirtschaftsgebiet verbringt, hat dies mit Vordruck  Anla-
ge Z 4 unter Angabe des gemeldeten Betrages und des Zeitpunktes der Zahlung mit
dem Zusatz ”Stornierung im Transithandel” zu melden.

(3)  In den Fällen der Absätze 1 und 2 sind ferner die Benennung der Ware, die
zweistellige Kapitelnummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik
und das Einkaufsland im Sinne des § 21b Abs. 2 anzugeben.

§ 67
Zahlungen der

Seeschifffahrtsunternehmen

Gebietsansässige, die ein Seeschifffahrtsunternehmen betreiben, haben abweichend
von den §§ 59 bis 61 Zahlungen, die sie im Zusammenhang mit dem Betrieb der
Seeschifffahrt entgegennehmen oder leisten, mit dem Vordruck "Einnahmen und
Ausgaben der Seeschifffahrt" (Anlage Z 8) monatlich bis zum siebenten Tage des auf
die Zahlung folgenden Monats der Deutschen Bundesbank in zweifacher Ausferti-
gung zu melden. Die Deutsche Bundesbank übersendet eine Ausfertigung der zu-
ständigen obersten Landesbehörde für Wirtschaft.

§ 68
(weggefallen)

3. Untertitel
Meldevorschriften für Geldinstitute

§ 69
Meldungen der Geldinstitute

(1)  Soweit Zahlungen nach Absatz 2 zu melden sind, finden die §§ 59 bis 63 keine
Anwendung.

(2)  Gebietsansässige Geldinstitute haben zu melden

1. Zahlungen für die Veräußerung oder den Erwerb von Wertpapieren und Finanz-
derivaten, die das Geldinstitut für eigene oder fremde Rechnung an Gebiets-
fremde verkauft oder von Gebietsfremden kauft, sowie Zahlungen, die das
Geldinstitut im Zusammenhang mit der Einlösung inländischer Wertpapiere an
Gebietsfremde leistet oder von diesen erhält,

mit dem Vordruck "Wertpapiergeschäfte und Finanzderivate im Außenwirt-
schaftsverkehr" (Anlage Z 10);



2. Zins- und Dividendenzahlungen auf inländische Wertpapiere, die sie an Gebiets-
fremde leisten oder von diesen erhalten,

mit dem Vordruck "Zahlungen für Wertpapier-Erträge im Außenwirtschaftsver-
kehr" (Anlage Z 11);

3. eingehende und ausgehende Zahlungen für Zinsen und zinsähnliche Erträge und
Aufwendungen (ausgenommen Wertpapierzinsen), die sie für eigene Rechnung
von Gebietsfremden entgegennehmen oder an Gebietsfremde leisten,

mit den Vordrucken "Zinseinnahmen und zinsähnliche Erträge im Außenwirt-
schaftsverkehr (ohne Wertpapierzinsen)" (Anlage Z 14) und "Zinsausgaben und
zinsähnliche Aufwendungen im Außenwirtschaftsverkehr (ohne Wertpapierzin-
sen)" (Anlage Z 15);

4. im Zusammenhang mit dem Reiseverkehr und der Personenbeförderung

a) ein- und ausgehende Zahlungen aus Kartenumsätzen mit dem Vordruck
"Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge im Reiseverkehr: Karten-Umsätze"
(Anlage Z 12),

b) ein- und ausgehende Zahlungen aus dem An- und Verkauf von Sorten sowie
Umsätze aus dem Verkauf bzw. aus der Versendung von Fremd-
währungsreiseschecks mit dem Vordruck "Zahlungseingänge/Zahlungs-
ausgänge im Reiseverkehr: Sorten und Fremdwährungsreiseschecks" (Anla-
ge Z 13)".

(3)  Absatz 2 Nr. 1 und 3 findet keine Anwendung auf Zahlungen, die den Betrag von
12 500 Euro oder den Gegenwert in anderer Währung nicht übersteigen.

(4) Bei Meldungen nach Absatz 2 Nr. 1 sind die Kennzahlen des Leistungsverzeich-
nisses (Anlage LV) und die Bezeichnung der Wertpapiere, die internationale Wertpa-
pierkennnummer (ISIN) sowie Nennbetrag oder Stückzahl anzugeben.

(5)  Es sind zu erstatten

1. Meldungen nach Absatz 2 Nr. 1, 2 und 4 monatlich bis zum fünften Tage des auf
den meldepflichtigen Vorgang folgenden Monats,

2. Meldungen nach Absatz 2 Nr. 3 monatlich bis zum siebenten Tage des auf den
meldepflichtigen Vorgang folgenden Monats. Zinsen und zinsähnliche Erträge
und Aufwendungen im Kontokorrent- und Sparverkehr, einschließlich Zinsen auf
Sparbriefe und Namens-Sparschuldverschreibungen, brauchen nur halbjährlich
bis zum dreißigsten Tage nach Ablauf eines Kalenderhalbjahres gemeldet zu
werden.

(6) Die Meldungen sind der Deutschen Bundesbank zu erstatten.



Kapitel VIII
Bußgeldvorschriften

§ 70
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 1 und 7 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.  entgegen § 4a eine Boykott-Erklärung abgibt,
.
.
.
 (5b)  Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des
Außenwirtschaftsgesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 2271/96 des
Rates vom 22. November 1996 zum Schutz vor den Auswirkungen der
extraterritorialen Anwendung von einem Drittland erlassener Rechtsakte sowie von
darauf beruhenden oder sich daraus ergebenden Maßnahmen (ABl. EG Nr. L 309 S.
1) verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 5 Abs. 1 einer dort
genannten Forderung oder einem dort genannten Verbot nachkommt.

(5c)  (weggefallen)

(5d)  Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 2488/2000 des Rates vom 10.
November 2000 über die Aufrechterhaltung des Einfrierens von Geldern betreffend
Herrn Milosevic und Personen seines Umfelds und die Aufhebung der Verordnungen
(EG) Nr. 1294/99 und (EG) Nr. 607/2000 sowie des Artikels 2 der Verordnung (EG)
Nr. 926/1998 (ABl. EG Nr. L 287 S. 19), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1205/2001 der Kommission vom 19. Juni 2001 (ABl. EG Nr. L 163 S. 14)
verstößt, indem er

1.  entgegen Artikel 1 Abs. 2 vorsätzlich oder fahrlässig Gelder bereitstellt, die einer
dort genannten Person zugute kommen,

2.  entgegen Artikel 2 Abs. 1 an einer dort genannten Maßnahme teilnimmt oder

3.  entgegen Artikel 3 Abs. 1 Buchst. a vorsätzlich oder fahrlässig eine Information
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt.

(5e)  Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 1081/2000 des Rates vom 22. Mai 2000
über das Verbot des Verkaufs, der Lieferung und der Ausfuhr nach Birma/Myanmar
von Ausrüstungen, die zur internen Repression oder für terroristische Zwecke
benutzt werden können, und über das Einfrieren der Gelder bestimmter, mit
wichtigen Regierungsfunktionen verbundener Personen in diesem Land (ABl. EG Nr.
L 122 S. 29) verstößt, indem er



1.  entgegen Artikel 1 einen dort genannten Ausrüstungsgegenstand verkauft, liefert,
ausführt oder versendet,

2.  entgegen Artikel 2 Abs. 2 vorsätzlich oder fahrlässig einer dort genannten Person
Gelder zur Verfügung stellt oder zugute kommen lässt,

3.  einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 3 vorsätzlich oder fahrlässig zuwider-
handelt oder

4.  entgegen Artikel 5 an Maßnahmen teilnimmt, deren Ziel oder Folge die Förderung
der in Artikel 1 genannten Transaktionen oder Aktivitäten oder die Umgehung
einer dort genannten Vorschrift ist.

(5f)  Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 1705/98 des Rates vom 28. Juli 1998
betreffend die Aussetzung bestimmter wirtschaftlicher Beziehungen zu Angola
zwecks Veranlassung der " Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola"
(UNITA) zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des Friedensprozesses und
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2229/97 des Rates (ABl. EG Nr. L 215 S. 1),
zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 271/2002 der Kommission vom 14.
Februar 2002 (ABl. EG Nr. L 45 S. 16), verstößt, indem er

1.  entgegen Artikel 1 Nr. 1 vorsätzlich oder fahrlässig Diamanten einführt,

2.  entgegen Artikel 1 Nr. 2, 3 oder 4 Mineralöle, Mineralölerzeugnisse, Ausrüs-
tungen, Kraftfahrzeug einschließlich Wasserfahrzeuge, Bestandteile oder
Ersatzteile dieser Fahrzeuge vorsätzlich oder fahrlässig verkauft oder liefert,

3.  entgegen Artikel 1 Nr. 5 Luftfahrzeuge oder Luftfahrzeugteile vorsätzlich oder
fahrlässig liefert oder bereitstellt,

4.  entgegen Artikel 1 Nr. 6 Beförderungsdienstleistungen vorsätzlich oder fahrlässig
erbringt,

5.  entgegen Artikel 1 Nr. 7 vorsätzlich der fahrlässig technische Dienste oder War-
tungsarbeiten erbringt, Lufttüchtigkeit bescheinigt, neue Ansprüche befriedigt
oder Direktversicherungen abschließt oder erneuert,

6.  entgegen Artikel 1 Nr. 9 vorsätzlich oder fahrlässig Tätigkeiten aufnimmt oder fort-
setzt,

7.  entgegen Artikel 2 Abs. 2 Gelder oder finanzielle Mittel vorsätzlich oder fahrlässig
bereitstellt oder

8.  entgegen Artikel 5 vorsätzlich an einer Maßnahme teilnimmt, deren Ziel oder
Folge die Förderung der in Artikel 1 genannten Geschäfte oder Tätigkeiten ist.

(5g)  Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 310/2002 des Rates vom 18. Februar
2002 über bestimmte restriktive Maßnahmen gegenüber Simbabwe (ABl. EG Nr. L
50 S. 4) verstößt, indem er



1.  entgegen Artikel 2 Abs. 2 vorsätzlich oder fahrlässig Gelder, finanzielle Ver-
mögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen für eine dort genannte natürliche
oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung oder zu ihren Gunsten
bereitstellt,

2.  entgegen Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe a vorsätzlich oder fahrlässig eine Information
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt,

3.  entgegen Artikel 6 vorsätzlich oder fahrlässig technische Hilfe oder Ausbildung im
Zusammenhang mit der Bereitstellung, Herstellung, Instandhaltung oder
Verwendung von Rüstungsgütern oder anderem damit verbundenen Material
bereitstellt,

4.  entgegen Artikel 7 einen dort genannten Ausrüstungsgegenstand verkauft, liefert,
ausführt oder versendet oder

5.  entgegen Artikel 9 an Maßnahmen teilnimmt, deren Ziel oder Folge die Förderung
der in den Artikeln 2, 6 und 7 genannten Transaktionen oder Aktivitäten oder die
Umgehung einer dort genannten Vorschrift ist.

.

.

.
(6)  Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 5 Nr. 2 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.  entgegen § 3 einen Genehmigungsbescheid der Genehmigungsstelle nicht oder
nicht rechtzeitig zurückgibt oder entgegen § 3a einen Genehmigungsbescheid
nicht oder nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt,

.

.

.
7.  entgegen § 13 Abs. 6 Satz 1 bis 4, auch in Verbindung mit § 18 Abs. 4 Satz 2,

§ 15 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2, §§ 50a, 50 b, 55 bis 63 oder 66 bis 69 eine
Meldung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig erstattet,

.

.

.


